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I. Stadt Guben

Bekanntmachung
Guben, den 09.03.2018

Planfeststellungsverfahren 
„ Hochwasserschutz Guben, Lausitzer Neiße,  
2. Bauabschnitt,

Teilobjekt 3 – Sanierung Uferwand von Neiße  
km 15 + 00 bis 15 + 223“

Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz Branden-
burg i.V.m. § 73 Abs. 3, 4, und 5 Verwaltungsverfahrensgesetz 
macht die Stadt Guben auf Veranlassung der Planfeststellungsbe-
hörde folgendes bekannt:

I. Öffentliche Anhörung

Für das o. a. Vorhaben wird auf Antrag des Landesamtes für Um-
welt, Abteilung Wasserwirtschaft 2 - Flussgebietsmanagement, 
Referat W 21 „ Hochwasserschutz, Investiver Wasserbau“ (Vorha-
benträger) vom Landesamt für Umwelt, Obere Wasserbehörde, ein 
Planfeststellungsverfahren durchgeführt.

II. Kurzbeschreibung des Vorhabens

Planungsziel ist es, die Uferwand im o. g. Abschnitt der Lausitzer 
Neiße zu sanieren und dadurch den Hochwasserschutz herzustel-
len bzw. anzupassen.
Im Rahmen der Bauarbeiten sind u.a. folgende Maßnahmen vor-
gesehen:

1. Herrichten des Baugeländes einschließlich Rodungsarbeiten 
und Herstellung der Zufahrt von der Grunewalder Straße ab-
gehend

2. Rückbau von vorhandenem Mauerwerk auf der Ufermauer-
krone u. a. Bauteile lt. Lageplan

3. Abbruch bzw. Auffüllung der Betonoberkante auf eine Höhe 
von 44,75 m NHN (siehe Lageplan)

4. Herstellen der Vorsatzschale an der vorhandenen Uferwand 
(wasserseitige Schwergewichtsmauer)aus Stahlbeton

5. Herstellen eines Stahlbetonkopfes auf der sanierten Schwer-
gewichtsmauer und darauf Errichtung der neuen Uferwand

6. Herstellung des Deichverteidigungsweges und des Schramm-
bordes für die Hochwasserschutzmauer

7. Rückbau der bauzeitlichen Zufahrt und Gestaltung der was-
serseitigen Böschung

8. Begrünung sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

III. Offenlegung der Unterlagen

Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit vom 
12.03.2018 bis zum 11.04.2018 im Servicecenter der Stadtverwal-
tung Guben, Gasstraße 4, 03172 Guben zur allgemeinen Einsicht-
nahme aus.
Die Einsichtnahme ist zu folgenden Zeiten möglich:

Montag 08:00 – 16:00 Uhr
Dienstag 08:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 08:00 – 14:00 Uhr
Donnerstag 08:00 – 18:00 Uhr
Freitag 08:00 – 14:00 Uhr
Samstag 09:00 – 12:00 Uhr

(nur am 27.03.2018 und 07.04.2018)

Im Internet finden Sie diese Bekanntmachungen und die Planun-
terlagen unter http://www.lfu.brandenburg.de/info/owb. Die Pla-
nunterlagen werden am 1. Tag der Auslegung freigeschaltet.

IV. Hinweise zum Verfahren

Jeder, dessen Belange durch das Bauvorhaben berührt werden, 
kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungs-
frist, das ist bis zum 25.04.2018 (Ende der Einwendungsfrist; 
maßgeblich ist der Tag des Eingangs des Einwendungsschreibens, 

nicht das Datum des Poststempels) bei der Stadt Guben, Gas-
straße 4, 03172 Guben oder beim Landesamt für Umwelt, Obere 
Wasserbehörde (Referat W 11), Seeburger Chaussee 2, 14476 Pots-
dam, OT Groß Glienicke Einwendungen gegen den Plan schriftlich 
oder zur Niederschrift erheben. Vereinigungen, die auf Grund ei-
ner Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, 
Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die 
Entscheidung nach § 74 VwVfG einzulegen, können innerhalb der 
Frist nach Satz 1 Stellungnahmen zu dem Plan bei den in Satz 1 
genannten Stellen abgeben.
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausge-
schlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beru-
hen. Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und 
das Maß der Beeinträchtigung erkennen lassen; Vor- und Zuname 
des Einwenders sowie seine Anschrift sind leserlich anzugeben; 
die Einwendung ist zu unterzeichnen.
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschrif-
tenlisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlauten-
der Texte eingereicht werden (gleichförmigen Einwendungen) ist 
auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite der Vertreter mit 
Namen und Anschrift zu benennen. Der Vertreter hat durch Un-
terzeichnen sein Einverständnis zu bekunden. Andernfalls können 
diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben.
Rechtzeitig erhobene Einwendungen und rechtzeitig abgegebe-
ne Stellungnahmen von Vereinigungen nach § 73 Absatz 4 Satz 5 
VwVfG werden in einem Erörterungstermin verhandelt, der noch 
ortsüblich bekannt gemacht wird. Diejenigen, die fristgemäß 
Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwen-
dungen der Vertreter, werden von dem Termin gesondert benach-
richtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so 
können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann 
auch ohne ihn verhandelt werden.
Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Ein-
wendungen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbe-
stellung entstehende Kosten werden nicht erstattet.
Über Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfah-
rens entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststel-
lungsbeschluss) kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.
Für das Vorhaben ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
zuführen. Die Ziffern I, II, III und IV gelten auch für die Anhörung 
der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen nach § 18 des 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I [Nr. 7] 
S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. Sep-
tember 2017 (BGBl. I [Nr. 62] S. 3370, 3376)

Ausschreibung
Die Stadt Guben schreibt folgende Liegenschaft zum Verkauf aus:

Guben, Damaschkestraße 43
Das Grundstück Damaschkestraße 43, Flur 20, Flurstück 1110 mit 
einer Größe von 2.261 m² befindet sich unweit des Gubener Stadt-
kerns.
Auf dem Grundstück befindet sich 1 Hauptgebäude, 1 Bungalow 
und 1 Schuppen. Bei der Hauptbebauung handelt es sich um ein 
eingeschossiges teilweise unterkellertes Kindergartengebäude 
mit nicht ausgebautem Dachgeschoss.
Das Kindergartengebäude steht unter Denkmalschutz und wird in 
der Denkmalliste des Landes Brandenburg geführt.
Das Grundstück ist voll erschlossen.
Ausweisung im Flächennutzungsplan: Wohnbaufläche
Verkehrswert laut Gutachten 40.000,00 €.
Die Stadt Guben beabsichtigt das Grundstück Damaschkestraße 
43 meistbietend zu verkaufen.
Einsichtnahme in die Unterlagen sowie Besichtigungstermine 
können unter Telefon 03561 6871-1621, Frau Sterz, vereinbart 
werden.
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Kaufangebote sind in einem verschlossenen Umschlag mit dem 
Vermerk „Damaschkestraße 43“ bis zum 28.03.2018
einzureichen bei der
Stadt Guben
Fachbereich VI

Grundstücksmanagement
Gasstraße 4
03172 Guben
Es gilt das Datum des Poststempels bei der Stadt Guben.

Ausschreibung zum Straßenwinterdienst 2018/2019 in Guben
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Öffentliche Auslegung

Planung Berliner Straße 2. BA in Guben

Entsprechend § 16 der Gemeindeordnung für das Land Branden-
burg in Verbindung mit den §§ 3 und 4 Baugesetzbuch liegen die 
zeichnerischen Unterlagen der Planung dieses Bauvorhabens nach 
ortsüblicher Bekanntmachung im „Neiße-Echo“ vom 09.03.2018 in 
der Zeit

vom 12. März 2018 bis 23. März 2018

im Schaukasten (Bekanntmachungen der Stadt Guben), der sich 
unmittelbar am Haupteingang des Rathauses, Gasstraße 4 in Gu-
ben befindet, zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus.
Während der Auslegungsfrist können Bedenken, Hinweise und 
Anregungen schriftlich abgegeben oder zur Niederschrift gebracht 
werden

im Fachbereich V, Zimmer 163 - zu den Sprechzeiten

Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr

bzw. im Service-Center zu den Sprechzeiten

Montag bis Freitag 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Sonnabend 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Stadt Guben
Fachbereich V
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Ausschreibung zum grundhaften Ausbau Flemmingstraße

P5 P4



Stadt Guben | 10

P3 P2



11 | Stadt Guben

P3 P2



Stadt Guben | 12

Ausschreibung zum Bahnhofsumfeld, Bahnhofzufahrt mit Vorplatz in Guben
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Einwohnerversammlung in Schlagsdorf
Die Stadtverwaltung Guben lädt die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner des Ortsteiles Schlagsdorf zur Einwohnerversammlung

am Dienstag, dem 13. März 2018, um 18 Uhr
in den Versammlungsraum der Feuerwehr, am Anger 1 in Schlags-
dorf

ein.

Folgende Tagesordnung ist geplant:
1. Eröffnung, Begrüßung
2. Bericht des Ortsvorstehers
3. Bericht des amtierenden Bürgermeisters der Stadt Guben
4. Informationen der Stadtverwaltung über ortsteilrelevante 

Vorhaben
5. Bekanntgabe der für 2018 geplanten Veranstaltungen im 

Ortsteil
6. Anfragen und Diskussion

Die Stadt Guben bittet die Einwohner von Schlagsdorf um rege 
Teilnahme.

i. V. Fred Mahro
Allgemeiner Stellvertreter
des hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Guben
___________________________________________________

Einladung zur Jagdversammlung Deulowitz
Am Mittwoch, dem 28.03.2018 findet um 17:00 Uhr in der Jagd-
Hütte am Seemühlenweg die Jahreshauptversammlung der Jagd-
genossenschaft Deulowitz statt.

Tagesordnung:
1. Feststellen der Beschlussfähigkeit und Rechenschaftsbericht
2. Auszahlung der restl. Jagdpacht an die Jagdgenossen
3. Bericht zur Kassenprüfung und Finanzplan
4. Bericht der Jagdpächter
5. Verschiedenes

Der Vorstand
___________________________________________________

Jagdgenossenschaft Schlagsdorf
Vorstand

Einladung

der Jagdgenossenschaft Schlagsdorf

Am Freitag, dem 06.04.2018 findet um 19.00 Uhr die Jahreshaupt-
versammlung der Jagdgenossenschaft Schlagsdorf statt.

Ort: Versammlungsraum der FFW Schlagsdorf

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung

Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Rechenschafts- und Finanzbericht des Vorstands für das 

Jagdjahr 2017/2018 und Beschlussfassung zur Entlastung 
des Vorstands

3. Beschlussfassung über den Haushalts-/Finanzplan für das 
Jagdjahr 2018/2019

4. Anfragen von Jagdgenossen/Diskussion/Sonstiges

Alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Eigentümer von bejagba-
ren Grundflächen) sind zu dieser Versammlung herzlich eingeladen.

Schlagsdorf, den 09.03.2018

gez. D. Schliebus
Vors. d. Jagdgenossenschaft

Einladung zur Jahreshauptversammlung

der Jagdgenossenschaft Groß Breesen, Bresinchen,  
Sembten

Datum: Am Freitag, dem 06.04.2018
Ort: (Feuerwehrgerätehaus) Groß Breesen

Gärtnerstraße 3a in 03172 Guben OT Groß Breesen
Uhrzeit: 19.00 Uhr

Tagesordnung:
1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellen der Beschlussfähig-

keit
2. Verlesen der Tagesordnung und Bestätigung
3. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
4. Finanzbericht des Kassenführers
5. Bericht des Rechnungsprüfer
6. Entlastung des Kassenführers für das Jagdjahr 2017/2018
7. Entlastung des Vorstandes für das Jagdjahr 2017/2018
8. Beschluss zur Auszahlung der Jagdpacht 2017/18
9. Vorstellung und Beschluss des Haushaltplanes 2018/19
10. Bericht der Jäger/Sonstiges
11. Ende der Genossenschaftsversammlung
12. Jagdpachtauszahlung des Jahres 2017/2018

Wilhelm Schurmann
Vorsteher der Jagdgenossenschaft

Sitzungen der Ausschüsse  
der Stadtverordnetenversammlung Guben
(Stand bei Redaktionsschluss)

12. März 2018 17:00 Uhr
Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
Rathaus, Zi. 236

14. März 2018 16:00 Uhr
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
Rathaus, Zi. 236

21. März 2018 16:30 Uhr
Sitzung des Ausschusses Haushalt und Ver-
gabe
Rathaus, Zi. 236

28. März 2018 16:30 Uhr
Sitzung des Ausschusses Soziales, Bildung, 
Jugend und Kultur
Rathaus, Zi. 236

Alle interessierten Bürger sind dazu herzlich eingeladen!

Service-Center der Stadt Guben

Gasstraße 4, Tel.: 03561 68710, Fax: 03561 
68714917, Service-Hotline: 03561 6871-2000
E-Mail: service-center@guben.de

Öffnungszeiten:
Montag 08:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag 08:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch 08:00 bis 14:00 Uhr
Donnerstag 08:00 bis 18:00 Uhr
Freitag 08:00 bis 14:00 Uhr
Samstag 09:00 bis 12:00 Uhr (in gerader Kalenderwoche)
Sprechzeiten der Mitarbeiter der Stadtverwaltung:
Dienstag 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
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Freizeitbad Guben

Kaltenborner Straße 163, Tel. 3570, Fax 548240, 
www.guben.de/freizeitbad
Über den Internetauftritt unter www.guben.de/freizeitbad kön-
nen jederzeit sämtliche Angebote sowie Änderungen der Öff-
nungszeiten eingesehen werden.
Am Tag ihres Geburtstages haben Besucher freien Eintritt.
Für die Teilnahme am Aquakurs ist der Kauf einer 10er-Karte er-
forderlich. Für den Reha-Sport ist ein Rezept erforderlich. Anmel-
dung bei Mario König unter Telefonnummer: 0160 2027026 oder 
in der Flex-Fitness-Oase. Für den Reha-Sport am Montag ist die An-
meldung an Steffi Wagenknecht unter der Telefonnummer: 0176 
45890926 zu richten.

Öffnungszeiten Freizeitbad:
Montag kein öffentlicher Badebetrieb

13:00 – 15:00 Uhr Seniorenschwimmen
15:00 Uhr Vereinsschwimmen

Dienstag 09:00 – 22:00 Uhr
bis 13:00 Uhr Schulschwimmen

Mittwoch 09:00 – 22:00 Uhr
bis 10:00 Uhr Schulschwimmen

Donnerstag 09:00 – 22:00 Uhr
bis 13:00 Uhr Schulschwimmen

Freitag 09:00 – 22:00 Uhr
Samstag 11:00 – 18:00 Uhr

10:00 Uhr Babyschwimmen
Sonntag und
Feiertag 10:00 – 18:00 Uhr

Zu folgenden Zeiten ist die Badnutzung durch Kursangebote ein-
geschränkt:

Montag
13:30 – 17:00 Uhr Reha – Sport
18:00 – 18:45 Uhr Aqua - Kurs
19:00 – 19:45 Uhr Aqua – Kurs
Dienstag
13:45 – 14:15 Uhr Aqua – Kurs
14:00 – 14:45 Uhr Reha – Sport
14:45 – 15:30 Uhr Reha – Sport
15:30 – 16:30 Uhr Reha – Sport
18:00 – 18:45 Uhr Aqua – Kurs
19:45 – 20:30 Uhr Aqua – Kurs
Mittwoch
10:00 – 11:00 Uhr Reha – Sport
11:00 – 11:45 Uhr Aqua – Kurs
16:30 – 17:15 Uhr Aqua – Kurs
18:30 – 19:15 Uhr Aqua – Kurs
Donnerstag
12:30 – 13:15 Uhr Aqua – Kurs
15:00 – 16:10 Uhr Reha – Sport
16:10 – 17:00 Uhr Reha – Sport
18:00 – 18:45 Uhr Aqua – Kurs
19:15 – 20:15 Uhr Aqua – Kurs
Freitag
11:00 – 11:45 Uhr Aqua – Kurs
15:30 – 16:00 Uhr Reha – Sport
16:00 – 17:00 Uhr Reha – Sport
17:00 – 18:00 Uhr Reha – Sport
18:00 – 19:00 Uhr Aqua – Kurs

Saunabereich:
Montag 13:00 – 20:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 22:00 Uhr nur Frauensauna
Mittwoch –
Donnerstag 09:00 – 22:00 Uhr
Freitag 10:00 – 22:00 Uhr
Samstag 11:00 – 18:00 Uhr
Sonntag und
Feiertag 10:00 – 18:00 Uhr
24-Stunden-Schwimmen die 9. Auflage des Sportevents findet 
vom 17. März, 12:00 Uhr, bis 18. März 2018, 12:00 Uhr im Freizeit-
bad Guben statt.

Stadtbibliothek Guben

Gasstraße 6, Tel. 68712300, Fax 68712340, E-Mail: bibo@guben.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 09:00 – 19:00 Uhr
Samstag 09:00 – 12:00 Uhr

Angebote
- Internetarbeitsplätze
- Gemütliche Leseecken
- Veranstaltungen im Bücherfrühling und Leseherbst
- Bibliothekseinführungen
- Veranstaltungen für Vereine, Schulen und Kindertagesstätten
- Bilderbuchkino
- Veranstaltungen zur Leseförderung
- Ständig großer Bücherflohmarkt
- Auf Wunsch mobiler Bibliotheksdienst

Bücherfrühling mit verschiedenen Lesungen, Vorträgen oder dem 
Bilderbuchkino noch bis 12. April 2018.
--------------------------------------------------------------------------------------

Stadt- und Industriemuseum

Gasstraße 5, Tel. 6871-2100
E-Mail: stadt-und-industriemuseum@guben.de
www.museen-guben.de

Öffnungszeiten:
Januar bis März sowie November bis Dezember (Winter)
Montag und Samstag: geschlossen
Dienstag bis Freitag: 12:00 bis 17:00 Uhr
Sonntag: 14:00 bis 17:00 Uhr ( jeder 2. und 4. 

Sonntag im Monat)
Feiertag: 14:00 bis 17:00 Uhr

April bis Oktober (Sommer)
Montag und Samstag: geschlossen
Dienstag bis Freitag: 12:00 bis 17:00 Uhr
Sonntag/Feiertag: 14:00 bis 17:00 Uhr

Nach Absprache – vor allem für museumspädagogische Angebote 
für Kitas und Schulen – kann auch an anderen Tagen sowie vormit-
tags geöffnet werden.
Sonderausstellungen:
- Osterausstellung „Kunst-Eier-Variationen“ vom 2. März bis 8. April 
2018
Museum „Sprucker Mühle“
Mühlenstraße 5
www.museen-guben.de
Besichtigung der ständigen Ausstellung nur nach vorheriger An-
meldung unter 03561 6871-2100 möglich!
--------------------------------------------------------------------------------------

Ausstellungen zur Geschichte der Gubener Tuche und des 
Chemiefaserwerkes

des Gubener Tuche und Chemiefasern e. V.
im Ausstellungsraum der Stadtverwaltung 
(unter der Musikschule)
Friedrich-Wilke-Platz
Tel. 03561 5595107

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 12:00 bis 17:00 Uhr
Sonntag 14:00 bis 17:00 Uhr

Samstag und an Feiertagen nach telefonischer Absprache
--------------------------------------------------------------------------------------

„Kulturzentrum Obersprucke“

Fr.-Schiller-Straße 24
Büro: GuWo Service-Punkt
Friedrich-Schiller-Straße 16a, Tel.: 5132480

Montag 09:00 - 13:00 Uhr
Donnerstag 12:00 – 16:00 Uhr
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Treff am Schillerplatz

Fr.-Schiller-Straße 16b, Tel. 559872 oder 547145
Montag bis Donnerstag 08:00 bis 12:00 Uhr geöffnet, 14:00 bis 17:00 Uhr 
sowie am Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr täg-
lich Veranstaltungen. Die Freiwilligenagentur Guben ist zu den Öff-
nungszeiten erreichbar, Terminvereinbarung ist erwünscht.

Jeden Dienstag 09:00 bis 13:00 Uhr Sprechstunde der Polizei
Jeden Mittwoch 09:30 bis 10:30 Uhr Polnisch-Kurs
Jeden Donnerstag 09:00 bis 11:00 Uhr Frühstück im Treff

16:00 bis 18:00 Uhr Aquarell-Kurs

--------------------------------------------------------------------------------------

Begegnungszentrum der Volkssolidarität

Berliner Straße 35, Telefon: 03561 2255
www.volkssolidaritaet.de/cms/spn
Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 17:00 Uhr und Freitag von 
08:00 bis 12:00 Uhr geöffnet
--------------------------------------------------------------------------------------

Tierheim Guben

Vorderes Klosterfeld 1, Tel. 03561 4132.
Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag je-
weils 14:00 bis 16:00 Uhr
--------------------------------------------------------------------------------------

Marketing und Tourismus Guben e. V.

Touristinformation in der Frankfurter Straße 21, Tel.: 03561 3867, 
E-Mail: ti-guben@t-online.de, Internet: www.touristinformation-
guben.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 09:00 bis 17:00 Uhr (Januar-März),
Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr (April-Dezember),
Samstag von 09:00 bis 13:00 Uhr (ganzjährig)
Folgender Service im Angebot: Gästeberatung und Gästebetreu-
ung / Vermittlung von Übernachtungsangeboten / Verkauf von 
regionalen Produkten und Souvenirs / Ticketverkauf regionaler 
Veranstaltungen / Angebote zu geführten Radwanderungen / 
Stadtführungen
--------------------------------------------------------------------------------------

Fabrik e. V.

Mittelstraße 18, Tel. Büro: 03561 431523, www.fabrik-ev.de 
Veranstaltungen:
WerkEins: Party & Konzertclub/merino: Café, Restaurant & Cock-
tailbar/Jugendclub Zippel: Angebote für Kinder und Jugendliche
--------------------------------------------------------------------------------------

Lebenshilfe Guben e. V.

Bahnhofstraße 5, Tel. 03561 431665
www.lebenshilfe-guben.de

- Frühförder- und Beratungsstelle
- Integrationskindertagesstätte „Regenbogen“
- Familienentlastender Dienst
- Wohnstätte für geistig Behinderte
- Betreute Wohngruppe
- Ambulant betreutes Wohnen

Sprechzeiten: Donnerstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 
16:00 Uhr oder nach Vereinbarung
--------------------------------------------------------------------------------------

Pflegestützpunkt für den Landkreis Spree-Neiße

Neutrale, individuelle und kostenfreie Beratung sowie Informatio-
nen zu allen Fragen rund um das Thema Pflege.

Sprechzeiten
Dienstag 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

· Forst, Heinrich-Heine-Straße 1 (im Gebäude des Landkreises)
· Telefon Pflegeberaterinnen: 03562 986-15098 und 

986-15099
Sozialberaterin: 03562 986-15027

--------------------------------------------------------------------------------------

Immanuel Suchthilfeverbund Guben

der Immanuel Miteinander Leben GmbH mit Geschäftssitz in Ber-
lin Wannsee,

- Soziotherapeutische Dauerwohneinrichtung, Alte Poststr. 41c
- Ambulante Eingliederungshilfen/aufsuchende Hilfe
- Suchtberatung, Alte Poststr. 15 (Termine bei Bedarf täglich, bit-

te nach telefonischer Absprache)
- Zwei Selbsthilfegruppen (Termine im Wechsel Mittwochs ab 

15:00 Uhr)
- Begegnungsstätte „Buddelkasten“ (Öffnungszeiten täglich von 

10:00 bis 12:00 Uhr, Freitag ist Ruhetag)
- Zwei Mietshäuser mit Wohnungen (Alte Poststr. 15 und 42)

Kontakt:
Tel.: Leitung 03561 686765 und/oder Beratung/amb. EGH 
Tel.: 03561 548658
E-Mail: guben@immanuel.de
www.guben.immanuel.de
--------------------------------------------------------------------------------------

Caritas Kontakt- und Beratungsstelle (KBS) für Menschen 
mit psychischen Beeinträchtigungen

Berliner Straße 15/16, Tel.: 03561 548757, 
E-Mail: KBS.Spree-Neisse@caritas-cottbus.de
Öffnungszeiten:

Montag 10:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag 12:00 – 16:00 Uhr
15.03.18 14:15 Uhr Gedächtnistraining
22.03.18 14:15 Uhr Osterbasteln

--------------------------------------------------------------------------------------

Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Haus Elisabeth«
des Naemi-Wilke-Stifts Guben, Wilkestraße 14, Tel.: 03561 403219,
E-Mail: beratungsstelle@naemi-wilke-stift.de
Termine für eine kostenfreie Beratung von Eltern, Kindern, Jugend-
lichen, Familien, Erwachsenen, Paaren oder Gruppen werden von 
Montag bis Freitag flexibel nach individueller Absprache verein-
bart.
www.naemi-wilke-stift.de
--------------------------------------------------------------------------------------

Koordination Flüchtlingsbetreuung bei der Freiwilligen-
agentur Guben

Freiwilligenagentur Guben (Haus der Familie Guben e. V.), Koordi-
nation Flüchtlingsbetreuung Guben, Friedrich-Schiller-Str. 16 b, Tel. 
03561 559872
Beratungstermine zu Flüchtlingsangelegenheiten, wie Spenden, 
ehrenamtliches Engagement oder Hilfsangebote, können telefo-
nisch vereinbart werden.
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II. Gemeinde Schenkendöbern

Bekanntmachung über das Recht auf  
Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und  
die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl  
des Landrates am 22.04.2018

1. Das Wählerverzeichnis liegt in der Zeit vom 02.04.2018 bis 
06.04.2018 bei der Gemeindeverwaltung Schenkendöbern 
Gemeindeallee 45 in 03172 Schenkendöbern zu jedermanns 
Einsicht aus.
Die Einsichtnahme ist zu den allgemeinen Dienststunden wie 
folgt möglich:
Montag in der Zeit von Feiertag
Dienstag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr.

2. Wer seine Angaben im Wählerverzeichnis für unrichtig oder 
unvollständig hält, kann während der oben genannten Ausle-
gungsfristen, spätestens bis zum 06.04.2018, bei der zustän-
digen Wahlbehörde Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nie-
derschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis zum 01.04.2018 eine Wahlbenachrichti-
gung.
Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet sich ein 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines.
Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen 
Wahlschein besitzt, kann nur in dem Wahlbezirk wählen, in 
dessen Wählerverzeichnis er geführt wird.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wähler-
verzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er 
sein Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahl-
benachrichtigung.

4. Auf Antrag werden:
– wahlberechtigte Unionsbürger, die nicht der Melde-

pflicht unterliegen und
– wahlberechtigte Personen, deren Hauptwohnung 

außerhalb des Wahlgebiets liegt, am Ort der Neben-
wohnung, wenn sie hier einen ständigen Wohnsitz im 
Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches haben, in das 
Wählerverzeichnis eingetragen.

Der Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis ist 
schriftlich oder zur Erklärung zur Niederschrift bis spätestens 
am 07.04.2018 bei der zuständigen Wahlbehörde zu stellen.
Die antragstellende Person hat der Wahlbehörde gegenüber 
zu versichern, dass sie bei keiner anderen Wahlbehörde die 
Eintragung in das Wählerverzeichnis beantragt hat.
Eine behinderte Person kann sich der Hilfe einer Person ihres 
Vertrauens bedienen.

5. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in einem beliebi-
gen Wahlbezirk des Wahlgebiets oder, wenn das Wahlgebiet 
in mehrere Wahlkreise eingeteilt ist, nur in dem Wahlkreis für 
den der Wahlschein ausgestellt ist oder durch Briefwahl wäh-
len.

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag:
– eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-

rechtigte Person,
– eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 

wahlberechtigte Person,
a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschul-

den die Antragsfrist auf Berichtigung des Wäh-
lerverzeichnisses versäumt hat oder

b) ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist für die Berichtigung des 
Wählerverzeichnisses entstanden ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten zu den unter Pkt. 1 genannten 
Dienststunden beantragt werden. Zwei Tage vor der Wahl 
können Wahlscheine bis 18.00 Uhr bei der zuständigen Wahl-
behörde mündlich oder schriftlich beantragt werden.
In den Fällen nach Pkt. 6 a) und b) können Wahlscheine noch 
bis zum Wahltag 15.00 Uhr beantragt werden. Gleiches gilt, 
wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung das Wahl-
lokal nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
aufgesucht werden kann.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
Wahltag, 15.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist.

7. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass der Wahl-
berechtigte vor einem Wahlvorstand wählen will, so erhält er 
mit dem Wahlschein zugleich:
– einen Stimmzettel,
– einen Wahlumschlag,
– einen Wahlbriefumschlag,
– ein Merkblatt.

8. Bei der Briefwahl hat der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig zu übersenden, dass dieser spätestens am Wahltag bis 
18.00 Uhr beim Wahlleiter, in dessen Wahlbereich der Wahl-
schein ausgestellt worden ist, eingeht. Er kann dort auch ab-
gegeben werden. Der Wahlbrief muss in einem verschlosse-
nen Wahlbriefumschlag enthalten:
– den unterschriebenen Wahlschein und
– in einem verschlossenen Wahlumschlag den Stimm-

zettel.
Wer nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen Behinde-
rung nicht in der Lage ist, die Briefwahl persönlich zu vollziehen, 
kann sich der Hilfe einer Person seines Vertrauens (Hilfsperson) 
bedienen. Auf dem Wahlschein hat der Wähler oder die Hilfsper-
son gegenüber der Wahlbehörde an Eides statt zu versichern, 
dass der Stimmzettel persönlich gekennzeichnet worden ist.

9. Personen, die für Wahl des Landrats einen Wahlschein er-
halten haben, wird bei einer möglichen Stichwahl von Amts 
wegen wiederum ein Wahlschein zugestellt, es sei denn, aus 
ihrem Antrag ergibt sich, dass sie bei der Stichwahl in ihrem 
Wahlbezirk wählen wollen.
Personen, die erst zur Stichwahl wahlberechtigt sind, wird 
von Amts wegen ein Wahlschein zugestellt.

Schenkendöbern, den 09.03.2018 gez. Otto
Ort, Datum Wahlleiterin

Bekanntmachung
Herr Schulz, Ulrich hat seine Funktion als Ortsvorsteher im Ortsteil 
Atterwasch der Gemeinde Schenkendöbern niedergelegt.
Lt. § 45 (2) Satz 2 der Kommunalverfassung des Landes Branden-
burg hat der Ortsbeirat am 20.02.2018 einen neuen Ortsvorsteher 
gewählt.
Neuer Ortsvorsteher ist

Herr
Falko Höpfner
Atterwasch
Atterwascher Straße 6
03172 Schenkendöbern

Schenkendöbern, den 09.03.2018

gez.
Monika Otto
Wahlleiterin
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Der Bürgermeister

Bekanntmachung
Entsprechend der Dachvereinbarung zwischen der LEAG und der 
Gemeinde Schenkendöbern
findet am

14.03.2018 um 19:00 Uhr im Dorfkrug Kerkwitz

eine Informationsveranstaltung statt.

Themen für diese Veranstaltung wären:
- Fortführung des Tagebaues Jänschwalde
- Das „Drei-Seen-Konzept“
- Grundwasserabsenkungen in den angrenzenden Gemeinden
- Sonstiges
Dazu laden wir alle Einwohner, insbesondere die der unmittelbar 
betroffenen Ortsteile, recht herzlich ein.

gez. Peter Jeschke
Bürgermeister

Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 23 der Gemeinde Schenkendöbern  
mit der Bezeichnung „Groß Gastrose - Hinter der Bahn“

Die Gemeindevertreterversammlung 
Schenkendöbern hat auf ihrer Sitzung am 
20. Februar 2018 beschlossen, den Bebau-
ungsplan (B-Plan) „Hinter der Bahn“ im Ver-
fahren nach § 13b BauGB aufzustellen
Die Lage des Plangebietes und die Abgren-
zung des Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes „Hinter der Bahn sind der als 
Anlage beigefügten Übersichtskarte zu 
entnehmen, die Bestandteil der Bekannt-
machung ist.
Das Ziel der Planung besteht im Schaffen 
von Baurecht für das Errichten von Eigen-
heimen.
Der Flächennutzungsplan wird im Wege 
der Berichtigung gem. § 13a Abs. 2 BauGB 
angepasst.
Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB abge-
sehen.
Entsprechend § 13 Abs. 3 BauGB wird

- von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB,

- vom Umweltbericht nach § 2a BauGB,
- von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 

BauGB, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind,

- sowie von der zusammenfassenden Er-
klärung nach § 10 Abs. 4 BauGB

abgesehen. § 4c BauGB zur Überwachung 
(Monitoring) ist nicht anzuwenden.
Der Beschluss wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 
Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

gez. P. Jeschke
Bürgermeister 
der Gemeinde Schenkendöbern

Anlage: Übersichtskarte Geltungsbereich Plangebiet
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Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft  
Grano/Krayne
Am Freitag, dem 06.04.2018, findet um 19.00 Uhr im „Haus der 
Generationen“ im OT Grano Schulweg 03172 Schenkendöbern die 
Jahreshauptversammlung der JG Grano/Krayne statt zu der wir 
herzlich einladen.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung sowie Feststellen der Beschlussfä-

higkeit
2. Verlesen der Tagesordnung
3. Verlesen des Protokolls 2017/18
4. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
5. Finanzbericht 2017/2018
6. Bericht der Revisionskommission
7. Entlastung des alten Vorstandes
8. Entlastung des Kassenwartes
9. Entlastung der Rechnungsprüfer
10. Wahl der neuen Rechnungsprüfer
11. Verschiedenes, u. a. Bericht der Jagdpächter

Im Anschluss an die Versammlung findet die Auszahlung der Jagd-
pacht 2017/2018 statt.
Wichtiger Hinweis:
Bei Erbengemeinschaft und rechtsgeschäftlicher Vertretung sind 
aktuelle Originalvollmachten und/oder Erbnachweise als Flächen-
nachweis vorzulegen, da sonst keine Stimmberechtigung. Dies gilt 
auch für Ehegatten.

Der Vorstand
Jagdgenossenschaft Grano/Krayne

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung 
Staakow
Am Freitag, dem 23.03.2018 findet um 18:00 Uhr im Feuerwehr-
haus Staakow eine Jagdgenossenschaftsversammlung der Jagdge-
nossenschaft Staakow statt.

Tagesordnung:
1. Eröffnung der Versammlung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
3. Verlesung der Tagesordnung
4. Auswertung der Eigentumsnachweise und Feststellung der 

Beschlussfähigkeit
5. Bericht der Kassenführerin
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung von Kassenführerin und Kassenprüfer
8. Neuwahl von Kassenführerin
9. Neuwahl des Schriftführers
10. Auszahlung der Jagdpacht 2017
11. Bericht des Jagdpächters über das Jagdjahr 2017
12. Verschiedenes

Die Eigentümer von bejagdbaren Flächen innerhalb des gemein-
schaftlichen Jagdbezirkes Staakow, sowie der Jagdpächter sind 
herzlich eingeladen.

Wichtiger Hinweis:
Bei Erbengemeinschaften und rechtsgeschäftlicher Vertretung 
sind Kopien gültiger Originalvollmachten und/oder Erbnachweise 
als Flächennachweis vorzulegen, da sonst kein Stimmberechti-
gung besteht. Dieses gilt auch für Ehegatten! (Die nachweise wer-
den einbehalten)

Der Vorsitzende
Elmar Bickert

Stellenausschreibung
In der Gemeinde Schenkendöbern ist zum 15.05.2018 die Stelle 
einer/eines

Mitarbeiterin/Mitarbeiters

zur Überwachung des ruhenden Verkehrs

mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 15 Stunden zu beset-
zen.

Aufgabenschwerpunkte
- Überwachung des ruhenden Verkehrs am „Deulowitzer See“
- Feststellung von Verstößen
- Ausstellen von Verwarnungen
- Mitwirken im Ordnungswidrigkeitsverfahren

Voraussetzungen
- engagiertes und eigenverantwortliches Arbeiten
- gute zugewandte Kommunikationsfähigkeit
- Fähigkeit, auch in schwierigen Situationen sachlich und ru-

hig zu reagieren
- Bereitschaft zu Diensten in den Abendstunden, an Wochen-

enden und Feiertagen
- Kenntnisse der relevanten Abschnitte der StVO

Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst (TVöD).
Die Stelle ist befristet bis zum 15.09.2018.
Ausführliche Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 
31.03.2018 an die

Gemeinde Schenkendöbern
Personalamt, z. Hd. Frau Richter
Gemeindeallee 45
03172 Schenkendöbern

Für eventuelle Rücksendungen der Bewerbungsunterlagen legen 
Sie bitte einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei.

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung 
Groß Gastrose/Taubendorf

Am Freitag, 6. April 2018 findet um 18.30 Uhr im Sportlerheim 

Groß Gastrose die Genossenschaftsversammlung mit anschlie-

ßendem Jagdessen statt.

Dazu sind alle Genossenschaftsmitglieder herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung sowie Feststellung der Beschluss-

fähigkeit
2. Berichterstattung des Vorstandes zum Jagdjahr 2016/2017 

sowie Beschlussfassung zur Entlastung des Vorstandes
3. Finanz- und Prüfberichterstattung für das Jagdjahr 

2016/2017 sowie Beschlussfassung zur Entlastung des Vor-
standes

4. Nachträgliche Beschlussfassung zum Haushaltsplan für das 
Jagdjahr 2017/2018

5. Rechenschaftsbericht einschließlich Finanzbericht des Vor-
standes für das Jagdjahr 2017/2018 sowie Beschlussfassung 
zur Entlastung des Vorstandes

6. Prüfbericht der Rechnungsprüfer für das Jagdjahr 2017/2018 
sowie Beschlussfassung zur Entlastung des Vorstandes

7. Beschlussfassung zum Beitritt zur „Landesarbeitsgemein-
schaft der JG und Eigenjagdbesitzer im Land Brandenburg“

8. Vorstellung von Möglichkeiten zur Führung des Jagdkatas-
ters und Beschlussfassung zur Verfahrensweise

9. Beschlussfassung der Modalitäten zur Auszahlung des Rein-
ertrages
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10. Beschlussfassung zum Haushaltsplan für das Jagdjahr 
2018/2019

11. Wahl eines/r Schriftführers/in für 2 Jahre
12. Bericht der Jägerschaft

Das Jagdessen wird von der Jägerschaft ausgerichtet.

Der Vorstand

Einladung

Am Freitag, dem 13.04.2018, findet um 19:00 Uhr in der Gaststät-
te „Zum Apfelbaum“ in Grabko die Jahreshauptversammlung der 
Jagdgenossenschaft Bärenklau statt. Der Vorstand lädt alle Mit-
glieder der Jagdgenossenschaft ein.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung sowie Feststellen der Beschlussfä-

higkeit
2. Vorschlag und Wahl des Versammlungsleiters
3. Verlesen der Tagesordnung
4. Protokollkontrolle
5. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
6. Bericht des Kassenwartes und Erläuterungen des Haushaltes 

2018
7. Bericht der Rechnungsprüfer
8. Nachholen der Beschlüsse zum Auszahltermin und zur Höhe 

des Reinertrages der Jagdpacht 2015 und 2016
9. Entlastung von Vorstand, Kassenwart und Rechnungsprüfer
10. Bericht der Jagdpächter zum Jagdjahr 2017/2018
11. Beschluss zum Haushalt 2018/19
12. Beschluss zur Jagdpachtauszahlung
13. Beschluss zur Personalentscheidung Jagdpächterwechsel
14. Beschluss über die Verwendung der verjährten Jagdpacht
15. Vorschläge und Wahl der Rechnungsprüfer 2018/2019
16. Sonstiges
17. Gemütliches Beisammensein

Der Vorstand

Bekanntmachung

Am 05.04.2018 um 19.00 Uhr findet in Pinnow, Dorfmitte 13, im 
Versammlungsraum der Gemeinde eine Mitgliederversammlung 
der Jagdgenossenschaft Pinnow statt. Alle Jagdgenossen sind 
herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Verlesen der Tagesordnung und Feststellung Beschlussfähig-

keit
3. Bericht des Vorstandes
4. Finanzbericht
5. Bericht des Rechnungsprüfers
6. Beschluss zur finanziellen Unterstützung 700-Jahr-Feier 

Pinnow
7. Information zum Jagdvergnügen
8. Bericht der Jagdpächtergemeinschaft
9. Beschluss Pachtauszahlung
10. Information zum Ersatztermin Pachtauszahlung am 

14.04.2018 Lieberoser Straße 1 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 
17:00 Uhr

11. Sonstiges / Zusätze / Diskussion
12. Pachtauszahlung

Der Vorstand

Jagdgenossenschaft Grabko

Einladung zur Genossenschaftsversammlung

Am Sonntag, dem 15. April 2018, findet um 11.00 Uhr in der 
„Gaststätte zum Apfelbaum“ in Grabko die nächste Genossen-
schaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Grabko statt.

Tagesordnung:
1. Eröffnung der Jagdgenossenschaftsversammlung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
3. Verlesung der Tagesordnung
4. Auswertung der Eigentumsnachweise und Feststellung der 

Beschlussfähigkeit
5. Bericht des Kassenführers
6. Bericht der Rechnungsprüfer
7. Entlastung des Vorstandes für das Jagdjahr 2017/2018
8. Wahl der Rechnungsprüfer für das folgende Jagdjahr
9. Vorstellung und Beschlussfassung zum Haushaltsplan 

2018/2019
10. Bericht der Jagdpächter zum vergangenen Jagdjahr
11. Bericht der Nutzer landwirtschaftlicher Flächen
12. Verschiedenes

Alle Eigentümer von bejagbaren Flächen innerhalb des gemein-
schaftlichen Jagdbezirkes Grabko, sowie die Jagdpächter sind ein-
geladen.

Wichtiger Hinweis:
Bei Erbengemeinschaften und rechtsgeschäftlicher Vertretung 
sind Kopien gültiger Originalvollmachten und/oder Erbnachweise 
als Flächennachweis vorzulegen, da sonst keine Stimmberechti-
gung besteht. Dies gilt auch für Ehegatten. Die Nachweise werden 
einbehalten

Grabko, 20.02.2018

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Grabko
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